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VERWALTUNGSGERICHT BERLIN 

 

 

 

BESCHLUSS 

 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

   
   
   
  

Antragstellerin, 
 

 Verfahrensbevollmächtigte:  
 Rechtsanwälte Schultz und Seldeneck,  
 Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin,  
   
 g e g e n  
  
 das Land Berlin,  
 vertreten durch das Bezirksamt Mitte von Berlin, 

Abteilung Jugend, Familie und Bürgerdienste, 
Bürgerämter 
- Bereich Wohnen -, 

 

 Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin,  
  

Antragsgegner, 
 

hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin 
durch 

die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Schneidereit,  
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Rabenschlag und  
die Richterin Edler 

am 2. Oktober 2018 beschlossen: 

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes wird abgelehnt.  

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 
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Der Wert des Verfahrensgegenstands wird auf 2.500,00 Euro festgesetzt.  

Gründe 

I. 

Die Antragstellerin wendet sich gegen die Anordnung des Sofortvollzugs einer Rück-

führungsaufforderung nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz – ZwVbG –.  

Sie mietete im November 2016 den Wohnraum in der W_____ in 1_____ Berlin (3 

Zimmer, 73,38 m², _____ zum Zwecke der Untervermietung für eine monatliche Ge-

samtmiete von 660,42 Euro an. Ihrerseits überließ sie als Hauptmieterin den Wohn-

raum an eine Untermieterin, die Show-Veranstaltungen betreibt und wie die Antrag-

stellerin eine juristische Person ist. Hierfür vereinbarten die Vertragsparteien im Mai 

2017 ab Ende Juli 2017 für ein Jahr einen „Mietvertrag über möblierte Wohnräume“ 

bezüglich vier Apartments, darunter der streitgegenständliche Wohnraum. Nach die-

sem Untermietvertrag wurde die Wohnung möbliert und mit der bei Nutzungsbeginn 

vorhandenen Ausstattung übergeben. Die Antragstellerin erhielt das Recht, der Un-

termieterin eine Ersatzwohnung zuzuweisen. Als Nutzungszweck wurde vereinbart, 

dass die Räume „ausschließlich zur vorübergehenden Nutzung als Apa rtments ver-

mietet“ werden. Eine Untervermietung wurde untersagt. Als Miete einschließlich aller 

Nebenkosten wurden 7.600,00 Euro vereinbart, von denen 2.200,00 Euro auf den 

streitgegenständlichen Wohnraum entfielen. Zudem war eine Klausel zur Berliner 

Übernachtungssteuer vereinbart. 

Der Antragsgegner hörte zunächst die Eigentümerin und sodann die Antragstellerin 

zu einer zweckfremden Nutzung von Wohnraum an. Hierauf überreichte die Antrag-

stellerin eine Wohnungsgeberbestätigung für zwei Personen, die Ende Jul i 2017 in 

die Wohnung einzogen. Auf Anfrage erklärte die Untermieterin, sie habe im „Apart-

mentkomplex W_____“ möblierte Wohnungen für die Künstlerinnen angemietet, die 

sie projektbezogen für zwei Jahre engagiert habe. Hierzu überreichte sie weitere 

Wohnungsgeberbestätigungen und die befristeten Arbeitsverträge mit den beiden 

Nutzerinnen der Wohnung. Nach den jeweiligen Arbeitsverträgen stellt die Untermie-

terin „Arbeitnehmerin eine möblierte 2 Zimmer Wohnung für die Vertragslaufzeit zur 

Verfügung. Arbeitnehmer bezieht die Wohnung mit einer weiteren Arbeitnehmerin 

[…]. Die Auswahl der Wohnung und Übernahme der Wohnkosten erfolgt durch [den 

Arbeitgeber bzw. die Untermieterin]“. 
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Mit Bescheid vom 14. Februar 2018 forderte der Antragsgegner die Antragstellerin 

auf, den Wohnraum bis zum 1. Juli 2018 wieder Wohnzwecken zuzuführen und ent-

sprechende Nachweise vorzulegen. Zudem ordnete er die sofortige Vollziehung der 

Verfügung an. Für den Fall des fruchtlosen Fristablaufs drohte er ein Zwangsgeld in 

Höhe von 10.000,00 Euro an. Zur Begründung der Rückführungsaufforderung führte 

er im Wesentlichen an, die Überlassung der Wohnung an die Untermieterin sei eine 

Zweckentfremdung von Wohnraum. Der Wohnraum werde zum Zwecke einer Frem-

denbeherbergung verwendet, da die Antragstellerin als Wohnungsgeberin auftrete, 

der Untermietvertrag keine weitere Untervermietung erlaube und die Untermieterin 

den Wohnraum ihren Arbeitnehmern überlasse, ohne dass deren Nutzungsverhält-

nisse dauerhaft rechtlich stabilisiert seien. Zudem ließen insbesondere die Miethöhe 

und die Vereinbarung über die Übernachtungssteuer auf eine gewerbliche Vermie-

tung schließen. 

Mit ihrem Widerspruch machte die Antragstellerin geltend, es handele sich nicht um 

einen Beherbergungsbetrieb, sondern um eine Wohnnutzung. Entscheidend sei die 

tatsächliche Nutzung des Endnutzers. Danach sei der Begriff des Wohnens erfüllt. 

Insbesondere sei das Merkmal der „Dauerhaftigkeit“ erfüllt, da die beiden Künstlerin-

nen seit über einem Jahr in der Wohnung ihren Lebensmittelpunkt hätten. Unerheb-

lich sei für die Frage der Wohnnutzung, dass die Antragstellerin die Wohnung zu 

einem dreimal höheren Mietzins untervermiete. Auch auf ihr Nutzungskonzept kom-

me es nicht an. Ohnehin spreche dieses gegen einen Beherbergungsbetrieb, da der 

Untermietvertrag auf ein Jahr abgeschlossen sei und sie keine Zusatzdienstleistun-

gen erbringe. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 16. April 2018, zugestellt am 20. April 2018, wies der 

Antragsgegner den Widerspruch zurück. Es sei von einer Fremdenbeherbergung 

auszugehen, da die Antragstellerin den Wohnraum an ein Unternehmen untervermie-

tet habe, das seinerseits den Wohnraum den Beschäftigten zur Verfügung stelle, 

ohne dass diese Einfluss auf die Auswahl der Wohnung oder des Mitbewohners 

nehmen könnten. Das Nutzungskonzept der Antragstellerin sei darauf angelegt, ei-

nen vorübergehenden Unterkunftsbedarf zu befriedigen, wie aus dem Untermietver-

trag hervorgehe.  

Hiergegen hat die Antragstellerin am Pfingstdienstag, den 22. Mai 2018, Klage erho-

ben. Am 19. Juni 2018 hat sie einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt. 

Sie wiederholt und vertieft ihren Vortrag aus dem Verwaltungsverfahren. Ergänzend 

bezieht sie sich mit Schriftsatz vom 8. August 2018 auf einen neuen Untermietver-
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trag zwischen ihr und der Untermieterin vom 21./28. Juni 2018, wonach diese den 

Wohnraum für zwei neue – namentlich genannte – Bewohnerinnen befristet auf ein 

Jahr anmietet. Zudem wurde insbesondere festgehalten: „Ein Wechsel der Bewohner 

ist nicht gestattet und darf nur in dringenden Fällen auf Antrag der Bewohner und 

nach Zustimmung der Vermieterin erfolgen. […]“. 

Die Antragstellerin beantragt,  

die aufschiebende Wirkung ihrer Klage (VG 6 K 224.18) gegen den Bescheid 
vom 14. Februar 2018 in Gestalt des Widerspruchbescheids vom 16. April 
2018 wiederherzustellen. 

Der Antragsgegner beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Wegen des weiteren Sachverhalts und Vortrags wird auf den Inhalt der Streitakte 

und des Verwaltungsvorgangs Bezug genommen. 

II. 

Der zulässige Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ist unbegründet.  

1. Der Antragsgegner hat die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Rückfüh-

rungsaufforderung in dem Bescheid vom 14. Februar 2018 in formell nicht zu bean-

standender Weise begründet (vgl. § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO). Das besondere Inte-

resse an der sofortigen Vollziehung ist durch den Verweis auf eine negative Vorbild-

wirkung und wirtschaftliche Fehlanreize in formeller Sicht hinreichend dargelegt 

(vgl. VG Berlin, Beschluss vom 26. September 2017 – VG 6 L 292.17 –, juris 

Rn. 58 f.). Im Widerspruchsbescheid vom 16. April 2018 hat der Antragsgegner zu-

dem auf die konkrete Größe und Lage der streitgegenständlichen Wohnung abge-

stellt.  

2. In der Sache überwiegt das öffentliche Interesse, den Wohnraum unverzüglich 

wieder dauerhaften Wohnzwecken zuzuführen, das private Interesse der Antragstel-

lerin, den Wohnraum weiterhin zweckfremd zu überlassen (vgl. § 80 Abs. 5 Satz 1 

Variante 2 VwGO). Der Bescheid vom 14. Februar 2018 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheids vom 16. April 2018 erweist sich nach summarischer Prüfung im 

Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes als rechtmäßig.  

Rechtsgrundlage der Rückführungsaufforderung ist § 4 des Gesetzes über das Ver-

bot der Zweckentfremdung von Wohnraum (Zweckentfremdungsverbot-Gesetz – 

ZwVbG a.F. – vom 29. November 2013, GVBl. 2013, 626, geändert durch Gesetz 

http://www.juris.testa-de.net/jportal/portal/t/1t3x/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=323&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE010205307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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vom 22. März 2016, GVBl. 2016, 115). Nach dieser Bestimmung kann das zuständi-

ge Bezirksamt verlangen, dass die oder der Verfügungsberechtigte oder der Nut-

zungsberechtigte Wohnraum, der ohne die erforderliche Genehmigung zweckent-

fremdet wird, wieder dauerhaften Wohnzwecken zuführt. Wegen der Anfechtungssi-

tuation in der Hauptsache kommt es auf die Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Be-

hördenentscheidung an (vgl. BVerwG, Urteil vom 11. Juli 2011 – BVerwG 8 C 

12.10 –, juris Rn. 15). Maßgeblich bleibt damit das ZwVbG in der bis zum 19. April 

2018 geltenden Fassung (vgl. nunmehr das am 20. April 2018 in Kraft getretene Ge-

setz vom 9. April 2018, GVBl. S. 211). 

Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 4 ZwVbG a.F. sind erfüllt. Der Antrags-

gegner darf von der Antragstellerin, die als Hauptmieterin Nutzungsberechtigte ist, 

die Rückführung des Wohnraums zu Wohnzwecken verlangen. Der Wohnraum wird 

zweckentfremdet. Der Gesetzgeber hat in § 2 Abs. 1 Nr. 1-5 ZwVbG a.F. bestimmt, 

wann eine Zweckentfremdung von Wohnraum im Sinne des Gesetzes vorliegt. Nach 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 ZwVbG a.F. ist dies der Fall, wenn Wohnraum zum Zwecke der wie-

derholten nach Tagen oder Wochen bemessenen Vermietung als Ferienwohnung 

oder einer Fremdenbeherbergung, insbesondere einer gewerblichen Zimmervermie-

tung oder der Einrichtung von Schlafstellen, verwendet ist. So liegt der Fall hier. Die 

Antragstellerin überlässt den Wohnraum zum Zwecke der Fremdenbeherbergung.   

Eine Fremdenbeherbergung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 ZwVbG a.F. liegt vor, 

wenn Wohnraum an Personen zur vorübergehenden Unterkunft bzw. ohne eine auf 

Dauer angelegte Wohnnutzung entgeltlich überlassen wird (vgl. VG Berlin, Be-

schluss vom 30. Januar 2018 – VG 6 L 784.17 –, juris Rn. 26 ff. m.w.N.). Die Grenze 

zwischen einer verbotenen Fremdenbeherbergung und einer zweckentfremdungs-

rechtlich zulässigen Wohnnutzung ist im Hinblick auf das Ziel des Zweckentfrem-

dungsverbots zu ziehen (vgl. OVG Berlin, Beschluss vom 28. Mai 1993 – OVG 5 S 

24.93 –, juris Rn. 4). Wohnraum soll für Wohnzwecke erhalten bleiben, um die Ver-

sorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedin-

gungen zu sichern (vgl. § 1 Abs. 1 ZwVbG sowie die Gesetzesbegründung Abgh.-

Drs. 17/1057 vom 11. Juni 2013, S. 9). Prägend für den Begriff des „Wohnraums“ 

bzw. des Wohnens ist eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit, die Eigengestaltung 

der Haushaltsführung und des häuslichen Wirkungskreises sowie die Freiwilligkeit 

des Aufenthalts (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Oktober 2017 – BVerwG 4 CN 6.17 –, 

juris Rn. 14 m.w.N.). Die Abgrenzung zu einer Nutzung zu Wohnzwecken erfolgt an-

hand einer Gesamtschau objektiver Kriterien und im Hinblick auf das Nutzungskon-

zept des Vermieters und seiner konkreten Verwirklichung, ohne dass es auf das indi-
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viduelle Verhalten einzelner Nutzer ankommt (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. März 

1996 – BVerwG 4 B 302.95 –, juris Rn. 12; VG München, Urteil vom 15. November 

2017 – M 9 K 17.557 –, juris; vgl. ferner BGH, Urteil vom 27. Oktober 2017 – V ZR 193/16 

–, juris Rn. 17 ff.). 

Gemessen an diesen Maßstäben ist die Einschätzung des Antragsgegners, die An-

tragstellerin überlasse den Wohnraum zur Fremdenbeherbergung, im Ergebnis nicht 

zu beanstanden. Dabei berücksichtigt die Kammer zugunsten der Antragstellerin, 

dass einige Umstände für sich betrachtet dafür sprechen, dass die Bewohnerinnen 

die Wohnung zu Wohnzwecken nutzen. Die Antragstellerin hat unwidersprochen 

vorgetragen, die 3-Zimmer-Wohnung biete zwei Bewohnerinnen hinreichend Rück-

zugsraum und erlaube räumlich eine Eigengestaltung der Haushaltsführung und des 

häuslichen Wirkungskreises. Die Aufenthaltsdauer der früheren Bewohnerinnen bzw. 

die Laufzeit des neuen Untermietvertrags von einem Jahr lassen keinen Zweifel, 

dass das Merkmal der Dauerhaftigkeit in zeitlicher Hinsicht erfüllt ist. Zwischen den 

Beteiligten ist auch unstreitig geblieben, dass die Antragstellerin keine beherber-

gungstypischen Dienstleistungen erbringt.  

Gleichwohl lassen das Nutzungskonzept der Antragstellerin und seine konkrete Um-

setzung auf eine Fremdenbeherbergung schließen, die den Wohnraum dem allge-

meinen Wohnungsmarkt entzieht. Die Kammer verkennt nicht, dass nach dem Willen 

des Gesetzgebers die Überlassung von Wohnraum durch befristete Mietverträge an 

Personen, die ihren Lebensmittelpunkt für einen begrenzten, in der Regel längeren 

Zeitraum nach Berlin verlagern, nicht unter das Zweckentfremdungsverbot fa llen soll 

(vgl. Abgh.-Drs.17/1057 vom 11. Juni 2013, S. 15). Hier liegt der Fall aber anders. 

Die Bewohnerinnen sind in dem Wohnraum nur aufgrund einer Vereinbarung zwi-

schen der Antragstellerin und der Untermieterin vorübergehend untergebracht, ohne 

dass ihre Nutzungsverhältnisse dauerhaft rechtlich stabilisiert sind. Hierfür fehlt ein 

mit ihnen abgeschlossener Vertrag, der ihnen ein Nutzungsrecht an dem Wohnraum 

als Grundlage einer auf Dauer angelegten Häuslichkeit einräumt (vgl. zu diesem Er-

fordernis VG Berlin, Beschluss vom 6. Februar 1996 – VG 10 A 246.95 –, Das 

Grundeigentum 1996, 481; VG München, Urteil vom 29. Juli 2015 – M 9 K 15.1154 –, 

juris Rn. 34). 

Der zwischen der Untermieterin und den Bewohnerinnen jeweils geschlossene Ar-

beitsvertrag führt nicht zu einer dauerhaften rechtlichen Stabilisierung ihrer Nut-

zungsverhältnisse an der Wohnung. Dabei begründet die Kopplung der Nutzungs-

überlassung an das Arbeitsverhältnis keine Fremdenbeherbergung und es kommt 



- 7 - 
 

- 8 - 

durchaus auch eine Wohnraumvereinbarung im Arbeitsvertragsdokument in Be-

tracht. Die Kammer stellt nicht in Abrede, dass auch in Werkswohnungen zu Wohn-

zwecken gewohnt werden kann. Bei dem hier zu beurteilenden Geschäftsmodell wird 

der Wohnraum jedoch an Personen zur vorübergehenden Unterkunft im Sinne einer 

Fremdenbeherbergung überlassen. Dies geht aus den im Verwaltungsverfahren und 

im Eilverfahren vorgelegten Verträgen hervor. Nach der arbeitsvertraglichen Verein-

barung entscheidet nur die Untermieterin über die Auswahl der Wohnung und ihre 

Belegung. Hieraus erwächst den Bewohnerinnen kein Anspruch auf eine bestimmte 

Wohnung als Grundlage einer auf Dauer angelegten Häuslichkeit. Arbeitsvertraglich 

kann die Untermieterin sowohl die Wohnung als auch ihre Belegung flexibel ändern. 

Der einzelne Arbeitsvertrag zwischen der Untermieterin und der jeweiligen Arbeit-

nehmerin ist dabei im Kontext der weiteren vertraglichen Zusammenarbeit zwischen 

der Antragstellerin und der Untermieterin zu sehen. Die Antragstellerin bietet der 

Untermieterin einen Komplex flexibel austauschbarer Apartments, weil sie ihr mehre-

re Wohnungen in unmittelbarer Nähe untervermietet und die Untermieterin allein 

nach betrieblichen Erfordernissen über die Belegung der Wohnungen entscheiden 

kann. In dem Untermietvertrag zwischen der Antragstellerin und der Untermieterin 

vom Mai 2017 über vier Apartments gegen eine Gesamtmiete wurde eine (weitere) 

Untervermietung ausdrücklich untersagt. Nach dem neuen Untermietvertrag vom 

21./28. Juni 2018, der keine wesentliche Änderung des Nutzungskonzepts der An-

tragstellerin enthält, darf die Untermieterin den Wohnraum nur nach schriftlicher 

Einwilligung der Antragstellerin an Dritte untervermieten. Die namentliche Nennung 

der derzeitigen Bewohnerinnen in dem neuen Untermietvertrag ändert nichts daran, 

dass sie nicht Vertragspartnerinnen sind und von Mieterschutz auslösenden Ver-

tragsverhältnissen keine Rede sein kann. Dies gilt auch bezüglich der Klausel zum 

erschwerten Wechsel der Bewohnerinnen. Die Antragstellerin und die Untermieterin 

können den neuen Untermietvertrag jederzeit einvernehmlich ändern oder aufheben, 

da auch kein echter Vertrag zugunsten Dritter vorliegt. Mangels Identität der Ver-

tragsparteien ändert der neue Untermietvertrag zwischen der Antragstellerin und der 

Untermieterin nichts an den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen der Untermieterin 

mit den Bewohnerinnen. Danach bleibt es dabei, dass sie nur Anspruch auf eine von 

der Untermieterin auszuwählende und zu belegende Unterkunft haben. 

Keiner Entscheidung bedarf es danach im Verfahren des vorläufigen Rechtschutzes, 

ob auch weitere Umstände, wie die erhebliche Gewinnspanne und die Untervermie-

tung als voll ausgestattetes Apartment mit Inventarliste, für eine Fremdenbeherber-

gung sprechen. 
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3. Die Rückführungsaufforderung ist ermessensfehlerfrei ergangen und auch die Ad-

ressatenauswahl der Rückführungsaufforderung ist nicht zu beanstanden. Es liegen 

keine durchgreifenden Anhaltspunkte vor, weshalb die Antragstellerin die zweck-

fremde Nutzung nicht im Einvernehmen mit der Untermieterin beenden könnte. So-

weit die Antragstellerin auf eine verweigerte Mitwirkung Dritter angewiesen sein soll-

te, könnte der Antragsgegner dem mit einer Rückführungsaufforderung bzw. Dul-

dungsverfügung begegnen (vgl. VG Berlin, Beschluss vom 26. Oktober 2016 – VG 6 

L 326.16 –, Entscheidungsabdruck S. 8). 

4. An der sofortigen Vollziehbarkeit der Rückführungsaufforderung besteht in materi-

eller Hinsicht ein besonderes öffentliches Interesse im Sinne des § 80 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 VwGO, das sich im Rahmen einer Abwägung gegen das private Suspensivinte-

resse durchsetzt. Der Antragsgegner durfte den Sofortvollzug damit begründen, es 

könne im Interesse der wohnungssuchenden Bevölkerung nicht hingenommen wer-

den, dass Wohnraum zweckfremd genutzt wird, da die aktuelle Mangellage auf dem 

Wohnungsmarkt besonders ausgeprägt ist (vgl. VG Berlin, Urteil vom 8. Juni 2016 – 

VG 6 K 103.16 –, juris Rn. 43 ff. sowie im Ergebnis auch OVG Berlin-Brandenburg, 

Beschluss vom 6. April 2017 – OVG 5 B 14.16 –, juris Rn. 77 ff., 91). Im Hinblick auf 

die gegenwärtig unzureichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum er-

scheint es geboten, den rechtswidrigen Zustand umgehend zu beenden, um wirt-

schaftlichen Fehlanreizen aufgrund einer sonst durch den Suspensiveffekt ermög-

lichten Fortdauer der zweckfremden Nutzung entgegenzuwirken.  

5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die Streitwertfest-

setzung hat ihre Rechtsgrundlage in §§ 39, 52 f. GKG i.V.m. dem Streitwertkatalog 

für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dabei legt die Kammer für die Rückführungsauf-

forderung den Auffangwert von 5.000,00 Euro zugrunde. Für das Verfahren des vor-

läufigen Rechtsschutzes wird von der Hälfte dieses Betrages ausgegangen (vgl. Zif-

fer 1.5 des Streitwertkataloges). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Sachentscheidung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg zulässig. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, 
schriftlich oder in elektronischer Form gemäß § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung 
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(VwGO) einzulegen. Die Frist für die Einlegung der Beschwerde endet zwei Wochen 
nach Zustellung dieses Beschlusses. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schrift-
lich oder in elektronischer Form zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht 
bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin, einzureichen. Sie muss 
einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entschei-
dung abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der angefochtenen Entscheidung 
auseinander setzen. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevoll-
mächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde. Als Be-
vollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt zugelassen. Darüber hinaus kön-
nen auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und 
Organisationen auftreten. Ein als Bevollmächtigter zugelassener Beteiligter kann 
sich selbst vertreten. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts 
einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zu-
sammenschlüsse können sich durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
vertreten lassen; das Beschäftigungsverhältnis kann auch zu einer anderen Behörde, 
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem der genannten Zusammen-
schlüsse bestehen. Richter dürfen nicht vor dem Gericht, ehrenamtliche Richter nicht 
vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie angehören. 

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 
Euro übersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 
7, 10557 Berlin, schriftlich oder in elektronischer Form oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle einzulegen. Sie ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen, nachdem 
die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat. Der Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten bedarf 
es nicht. 

   
Schneidereit Dr. Rabenschlag Edler 
 
 


